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"Ganz nah dran" 
Ausstellung der GEDOK
Bonn/Rhein-Sieg
Stadtmuseum, Markt 46
bis So., 1.9.2013

Sommerleseclub 
"FreiFlug in deine Fantasie"
- Neue Bücher lesen 
und erleben
Jugendliche der weiterführen-
den Schulen und 
Kinder der Grundschulen
dürfen mindestens 3 Bücher
in den Sommerferien lesen
und werden mit einer Urkunde
und einer Abschlussparty 
belohnt
Stadtbibliothek, Griesgasse
bis Di., 3.9.2013

Carl Schuch 
und die zeitgenössische 
Stillleben-Fotografie 
Malerei und Fotografie
Stadtmuseum, Markt 46 
bis So., 8.9. 2013

Begegnung mit Österreich
"Sissi und Franz"
Historische Presseschau
(Sammlung Wiegelmann)
Museumsschaufenster / 
Galerie im Foyer, Markt 46
bis Mo., 16.9.2013

Cändymän
-Blues, Soul und Rock´n Roll-
Alpenhaus Siegburg
Wahnbachtalstraße
Mi., 21.8.2013,  19.30 Uhr

Siegburger Stadtfest
Innenstadt
Fr., 23.8. bis So., 25.8.2013 

Eröffnung zweites Domizil
des Jungen Forum Kunst 
im ehemaligen Duve-Möbel-
haus in der Burggasse
mit Karl-Heinz Löbach,
Hermann-Josef Hack und
Trommler Aidara Seck
Sa., 24.8.2013, 19 Uhr

Mitgliederausstellung 
Pumpwerk, Bonner Straße 65
Sa., 24.8., 16 Uhr, Vernissage
Sa., 24.8. bis Fr., 27.9.2013

Begegnung mit Österreich
Städtetrip nach Wien
Flugreise Siegburger 
Bürgerinnen und Bürger
Programm, Info und 
Anmeldung über Reisebüro
Papendick, Abt. Gruppen-
reisen, Markt 31, Siegburg,
E-Mail: 
cklug@reisebuero-papendick.de
Tel.: 0 22 41 - 59 74 20
Do., 29.8 bis So., 1.9.2013

Schabbatfeier
mit Roman Kovar 
und Marieluise Jung
Stadtmuseum, Markt 46
Fr., 30.8.2013, 19.30 Uhr  

Lesung, Weltliteratur
im Pumpwerk
B. Teuber liest aus dem Werk
von Ingeborg Bachmann,
Pumpwerk, Bonner Straße 65
So, 1.9.2013, 11 Uhr

Siegtal Festival - 
Sommer in der Stadt
Fußgängerzone rund um 
den Marktplatz
Sa, 7.9.2013, 13 - 18 Uhr
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Die Kreisstadt Siegburg schreibt aus:
„Durchführung der Abfallbeseitigung 

auf den städtischen Friedhöfen“
Gegenstand der Ausschreibung ist im Wesentlichen die Ausführung folgender
Arbeiten:

Die Stadt Siegburg verfügt über 4 Friedhöfe mit insgesamt 34 Sammelstellen.
Grundlage des Angebotes ist eine 62-malige Leerung der Sammelbehälter im
Jahr. Hierfür soll ein Rahmenvertrag abgeschlossen werden. Die Laufzeit
beträgt zunächst 2 Jahre, mit einer einseitigen Verlängerungsoption des Auftrag-
gebers von zweimal einem weiteren Vertragsjahr. Die maximale Vertragslauf-
zeit beträgt 4 Jahre. 

Vertragsbeginn ist der 1.Januar 2014.

Die Ausschreibung wurde am 8. August 2013 in folgenden Vergabeportalen ver-
öffentlicht: www.vergabe.nrw.de, www.dtad.de, www.submission.de,
www.ibau.de, www.subreport.de.
Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie auch unter www.siegburg.de. 

Interessierte Unternehmen können ab sofort die Vergabeunterlagen schriftlich
anfordern bei der 

Kreisstadt Siegburg, Zentrale Vergabestelle
Nogenter Platz 10, 53721 Siegburg,

Telefon: 02241/102-492, Fax: 02241/102-284, 
E-Mail: Harald.Uecker@siegburg.de. 

Die Frist zur Abgabe der Angebote endet am 9. September 2013, 10 Uhr.

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR
schreibt diverse Gewerksarbeiten im 

Seniorenzentrum-Neubau in der
Heinrichstraße in Siegburg aus

Am Freitag, 9.8.2013, hat die Stadtbetriebe Siegburg AöR die Bekanntmachun-
gen der Ausschreibungen betreffend die folgenden Arbeiten im Seniorenzen-
trum-Neubau in der Siegburger Heinrichstraße zur Veröffentlichung versandt:

- Aluminiumfenster und -türen, 
- Aufzüge, 
- Schlosserarbeiten, 
- Stahltreppe. 

Es handelt sich jeweils um separate Ausschreibungsunterlagen ohne losweise
Vergabe. Die Veröffentlichung erfolgt im Supplement zum Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union (TED, http://ted.europa.eu/). 

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR errichten in der Heinrichstraße in Siegburg ein
neues Seniorenzentrum mit vollstationärer Pflege für 80 Bewohner auf zwei
Etagen und insgesamt 11 Appartement-Wohnungen auf zwei weiteren Etagen.
Interessierte Unternehmen können die Vergabeunterlagen zu den in der Be-
kanntmachung genannten Bedingungen anfordern. 

Die Frist zur Abgabe der Angebote endet am 24. September 2013, 12 Uhr. 

Siegburg, 9. August 2013
gez. André Kuchheuser, Vorstand

Horst Janoschek erhielt für sein Engagement um den Siegburger Mühlengraben die Bundesverdienstmedaille

König ohne Krone
Siegburg - Braucht ein König
eine Bundesverdienstmedail-
le? Dieser König schon. Horst
Janoschek, der “König des
Möllejravens”, hat sich die
Auszeichnung “höchstver-
dient”, so Bürgermeister Franz
Huhn. 

Genug des Insiderwissens,
nun die Erläuterung für alle:
Horst Janoschek ist nicht nur
seit 44 Jahren (!) Mitglied  sei-
ner Ratsfraktion. Er steht seit
1991 auch dem “Wasserver-
band zum Ausbau und zur Un-
terhaltung des Siegburger
Mühlengrabens” vor, was ihm
den genannten Königstitel ein-
brachte. 
Zurück zum kommunalpoliti-

schen Wirken in den letzten
viereinhalb Jahrzehnten. Sieg-
burg hat sich ein modernes Ge-
sicht gegeben, Janoschek

brachte die Veränderungen mit
seinem Handzeichen auf den
Weg: Kaufhofansiedlung, Bau

des Schulzentrums Neuenhof
und der Feuerwache, schließ-
lich auch des ICE-Bahnhofs.

Man könnte so noch lange wei-
termachen.

In Kindheit und Jugend des
Ausgezeichneten liegt der
Schlüssel für das spätere Enga-
gement. Geboren nur wenige
Monate vor Kriegsausbruch
1939, der Vater kehrt nie aus
Russland zurück, ertrinkt in ei-
nem sibirischen See. Als Kind
erlebt Janoschek größte
menschliche Schicksale
während der Flucht aus West-
preußen. “Viele Türen gingen
zu. Ein Hinausgehen ohne
Wiederkehr”, so Huhn in sei-
ner Laudatio. In der neuen Hei-
mat Siegburg war es für den
Heranwachsenden zunächst
nicht besser. In den frühen 50er
Jahren sind die Ressentiments
gegenüber den Flüchtlingen
enorm. Huhn: “Jetzt kommt
ein ganz entscheidender Mo-

ment, in dem du zum Türöffner
wirst, dir Menschen erschließt.
Auf Anraten eines Jugendka-
plans gehst du sammeln. Für
die Mission. Von Haus zu
Haus. Kein Abwenden, auch
nach der Demütigung nicht,
sondern ein Hinwenden.” Wer
Frieden will, muss für den
Frieden arbeiten. 

Janoschek engagiert sich in
der katholischen Jugend, wird
Vorsitzender des Jugendrings
Rhein-Sieg, kommt zum politi-
schen Engagenment. Der Rest
ist ein bis heute ungebrochener
gesellschaftlicher Einsatz. Und
Freude über die Bundesver-
dienstmedaille. 

Foto (Hübner-Stauf), von
links: Horst Janoschek, Land-
rat Frithjof Kühn,  Vizebürger-
meister Martin Rosorius und
Bürgermeister Franz Huhn.
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222. Museumsgespräch
"50 Jahre Friedenskirche
Kaldauen", Michael Jürkel
Stadtmuseum, Markt 46
Do, 12.9., 18.30 Uhr

Philosophie im Pumpwerk
mit Rüdiger Kaun, Pumpwerk,
Bonner Straße 65
Do, 12.9.2013, 19 Uhr

Begegnung mit Österreich
Almabschied
Stadtmuseum, Markt 46
Do, 12.9.2013, 19.30 Uhr

Grimms Märchen op Kölsch 
Rolly Brings und Band, VHS-
Studienhaus
Humperdinckstraße 27
Sa, 14.9.2013, 17.30 Uhr

Lesung der Goethe Gesell-
schaft Siegburg e.V.
Stadtmuseum, Markt 46
Sa., 14.9.2013, 17.30 Uhr

Kneipennacht Siegburg 
Music Night
Innenstadt
Sa , 14.9.2013, ab 18 Uhr

Ausstellung -
GEH_SCHICHTEN
Alanus Preis für Bildende
Kunst 2012 - Caspar Pauli
in Zusammenarbeit 
mit Birgit Auf der Lauer
(Objekte, Installationen), 
Eröffnung: So, 15.9., 11.30 Uhr
Stadtmuseum, Markt 46
So, 15.9. - So, 6.10.2013

Lehrer-/Schülerkonzert
U. Keusen-Nickel, J. Nickel
Haus zur Mühlen
Alexianerallee 1
So, 15.9.2013, 16 Uhr

Internationales Kinder-, 
Jugend- und Kulturfest 
mit Kinderflohmarkt 
- Innenstadt
So, 15.9.2013, NN

Szymanowski -RGG
The European Approach 
of improvised Music
Stadtmuseum, Markt 46
Mi, 18.9.2013, 19.30 Uhr

209. Musik zur Besinnung
Klasse J. Nickel (Flöte)
Marienkapelle, Bachstraße
Do, 19.9.2013, 18 Uhr

Konzert der Deutsch-Japan.
Gesellschaft Siegburg
Stadtmuseum, Markt 46
Do., 19.9.2013, 20 Uhr

Beethovenfest Bonn 
"Eigenwillige Köpfe"
Quartet-lab, P. Kopatchinskaja
(Violine), P. Kuusisto (Violi-
ne), L. Maijala (Viola),
P. Wispelwey (Violoncello),
Werke von Mozart, Beethoven
& Britten
Stadtmuseum, Markt 46
Fr., 20.9.2013, 20 Uhr

Hennes Bender
"Erregt!"
Studiobühne
Humperdinckstraße 27
Fr., 20.9.2013, 20 Uhr

Ladies Night - Premiere
Männer-Striptease Komödie
Premiere
Studiobühne, Humperdinckstr.
Sa., 21.9.2013, 20 Uhr

Sticky Fingers - Dienstälteste
Rolling Stones Tribute Band
Kubana, Zeithstraße 100
Sa., 21.9.2013, 21 Uhr

Bekanntmachung der Kreisstadt Siegburg
über das Recht auf Einsicht in das

Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen

für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 22. September 2013

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Kreisstadt Siegburg
wird in der Zeit vom 2. September 2013 bis zum 6. September 2013 (20.
bis 16. Tag vor der Wahl) während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rat-
haus der Kreisstadt Siegburg, Nogenter Platz 10, Zi. 122, 53721 Sieg-
burg, barrierefrei für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu sei-
ner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern
ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von an-
deren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für
die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melde-
rechtsrahmengesetzes entsprechenden Vorschriften der Landesmeldegeset-
ze eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen
Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der
Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 6. Septem-
ber 2013 bis 12 Uhr, beim Bürgermeister der Kreisstadt Siegburg (s. o. Nr.
1) Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung
zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten
bis spätestens 1. September 2013 (21. Tag vor der Wahl) eine Wahlbenach-
richtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen,
wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen
werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt
haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 97 - Rhein-Sieg-
Kreis I durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk)
dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist 
auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundes-
wahlordnung (bis zum 1. September 2013) oder die Einspruchsfrist  

gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlord-
nung  (bis zum 6. September 2013) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der An-
tragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Ein-
spruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und 
die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur 
Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlbe-
rechtigten bis zum 20. September 2013, 18 Uhr, (2. Tag vor der Wahl) bei
der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt
werden.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahl-
raumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12 Uhr,
ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus
den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Ertei-
lung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15 Uhr, stellen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter
Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen
Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden 

ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen
ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die be-
vollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat
sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu
versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und
dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der
Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne beson-
dere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unent-
geltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen
Stelle abgegeben werden.

Siegburg, 8. August 2013, Franz Huhn,  Bürgermeister
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